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Wenn der Spruch oben wirklich so gefallen sein sollte, war er selbstverständlich unmöglich und
sachlich nicht zu rechtfertigen. Genau so gut kann die Formulierung aber auch eine Übersitzung
des Schreibers sein.

Natürlich ist die Teilnahme am Kollegiumsgrillen kein Kriterium für eine Funktionsstelle. Genau
so natürlich sind zwischenmenschliche Kompetenzen aber ein sehr zentrales Kriterium für die
Übernahme der meisten Funktionen (Fachgruppenleitung, etc.).

Manche Schulleitungen mögen Sozialgedöns unsachgemäß in ihre Beurteilung mit einfließen
lassen, ich habe aber auch schon Kollegen erlebt, die selbst die Fachkonferenz für eine
überflüssige soziale Interaktion mit ihren KuK gehalten haben (weil sie sich an die dort
gesprochenen Absprachen sowieso nicht halten und sich an der Fachgruppenarbeit sowieso
nicht beteiligen) und die trotzdem der Meinung waren, ihnen stünde eigentlich eine
Beförderung zu. Die Wahrheit wird in den meisten Fällen irgendwo dazwischen liegen.
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